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0 Einleitung 
 

Dieser Vortrag erläutert die Anpassungen des Angebotsbeschlusses für die Jahre 2012 und 
2013 und orientiert über die vorgesehenen Angebotsveränderungen, die im Rahmen des be-
stehenden Beschlusses gemäss Ziffer 4.4 und 5.3 möglich sind. Die finanziellen Auswirkungen 
dieser Anpassungen sind im vorliegenden Beschluss dargestellt. 

 

1 Gegenstand 
Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr sieht für die Festlegung der mittelfristigen Ange-
botsentwicklung einen Beschluss des Grossen Rates vor. Das Parlament soll in Kenntnis der 
verschiedenen Angebotswünsche und ihrer finanziellen Auswirkungen darüber entscheiden 
können, wie das Angebot im öffentlichen, nicht touristischen Verkehr ausgestaltet werden soll. 
Die beiden wichtigsten Steuerungsinstrumente des Grossen Rates sind der Beschluss über die 
Angebotsentwicklung und der Rahmenkredit über die Investitionen im öffentlichen Verkehr. 

Der vorliegende Vortrag stellt einen Bericht des Regierungsrates über die mittelfristige Ange-
botsentwicklung gemäss Artikel 14 ÖVG dar. 

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat den heute gültigen Angebotsbeschluss am 1. April 2009 
verabschiedet (GRB 2098/2009). Er ist gültig für das ÖV-Angebot von Dezember 2009 bis De-
zember 2013.  

Die folgenden Punkte bedingen für die Jahre 2012 und 2013 eine Anpassung des Angebotsbe-
schlusses: 

• Anpassungen des Angebots aufgrund von aktuellen Entwicklungen und dem Auslaufen 
erfolgreicher Versuchsbetrieben 

• Änderungen der gesetzlichen Grundlagen des Bundes und dadurch ausgelöste Anpas-
sungen der kantonalen Angebotsverordnung 

• Folgekosten aufgrund des Einsatzes von neuem Rollmaterial. 

Im April 2010 wurden die Regionalen Verkehrskonferenzen aufgefordert, dem Kanton den allen-
falls notwendigen Anpassungsbedarf mitzuteilen. Auf die eingereichten Eingaben stützt sich die 
vorliegende Anpassung des Angebotsbeschlusses 2010 – 2013, wobei nicht alle Anliegen be-
rücksichtigt werden konnten. Die jetzt vorgesehenen Anpassungen am Angebotsbeschluss 
wurden Ende Oktober 2010 in eine Fachkonsultation gegeben. Die Ergebnisse sind in einem 
entsprechenden Bericht dokumentiert.  
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2 Rechtsgrundlagen 
 
Bund 
− Eisenbahngesetz des Bundes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101) 6. und 7. Ab-

schnitt 
− Bundesgesetz 20. März 1998 über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG, SR 742.31)  
− Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Personenbeförderung (PBG, SR 745.1)  
− Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von 

Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG, SR 151.3) 
− Verordnung vom 11. November 2009 über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs 

(ARPV, SR 745.16)  
− Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB, SR 745.11)  
− Fahrplanverordnung vom 11. November 2009 (FPV, SR 745.13)  

 

Kanton 
− Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (BSG 101.1), Art. 34 Abs. 2  
− Gesetz vom 16. September 1993 über den öffentlichen Verkehr (ÖVG, BSG 762.4)  
− Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG,  

BSG 631.11), Art. 29 
− Verordnung vom 10. September 1997 über das Angebot im öffentlichen Verkehr (AGV, BSG 

762.412)  
− Verordnung vom 23. August 1995 über die Beiträge der Gemeinden an die Kosten des öffent-

lichen Verkehrs (KBV, BSG 762.415) 
− Personentransportverordnung vom 17. September 1997 (PTV, BSG 764.2)  
− Grossratsbeschluss Berner S-Bahn vom 22. Januar 1991 
− GRB 2098/2009 vom 1 April 2009 über das Angebot im öffentlichen Verkehr für die Fahrplan-

perioden 2010 bis 2013 

 

3 Allgemeine Grundsätze über das Angebot im öffentlichen Verkehr 
Ziffer 3 des GRB 2098/2009 bleibt unverändert. 

 

 

4 Angebot 2010 – 2013 im regionalen Personenverkehr 
Die Ziffern 4.1 bis 4.4 bleiben unverändert 

 

4.5 Angebot 2010 – 2013 

4.5.1 S-Bahn 
Die Züge der beschleunigten S-Bahnlinie S1 (Thun –) Bern – Flamatt – Fribourg halten neu 
zusätzlich in Thörishaus Dorf. 

In den Hauptverkehrszeiten werden aus Gründen der Transportkapazität einzelne Züge der 
Verdichtungszüge der S3 von Münchenbuchsee nach Biel/Bienne verlängert. Diese Züge halten 
lediglich in Lyss. 
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4.5.2 RVK Biel - Seeland - Berner Jura 
Keine Änderung 

 

4.5.3 RVK Oberaargau 
Die Buslinie Niederbipp – Wolfisberg – Rumisberg wird verstärkt auf die Linie Wiedlisbach – 
Farnern und die Bedürfnisse der Schule ausgerichtet. Der Linienabschnitt Wolfisberg – Nieder-
bipp fällt weg. Die Umsetzung des neuen Konzepts ist kostenneutral, bringt aber im Vergleich 
zu heute deutliche Verbesserungen. 

Gestützt auf die Erfahrungen im ersten Betriebsjahr wird die Linienführung der Langenthaler 
Stadtbuslinie 64 angepasst: Die Linie bedient neu den Bahnhof, das Schorenquartier wird durch 
eine verkürzte Schlaufe erschlossen. 

 

4.5.4 RVK Emmental 
Auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2010 wird zwischen Luzern und dem Entlebuch sowie 
Langenthal ein Flügelzugkonzept eingeführt. Dies heisst, ein aus mehreren Triebzügen beste-
hender Zug ab Luzern wird in Wolhusen aufgeteilt: Der eine Teil fährt weiter nach Huttwil – 
Langenthal, der andere ins Entlebuch. Dank dem Einsatz von modernem Rollmaterial und klei-
neren Fahrplananpassungen ist es möglich, die Züge aus Luzern bis nach Langnau zu führen. 
Die Regionalzugslinie Langnau – Trubschachen – Luzern wird im bernischen Abschnitt in die 
Angebotsstufe 2 aufgenommen. 

Die Bürgerbuslinie Hellsau – Höchstetten – Willadingen - Koppigen wird in Angebotsstufe 1 
aufgenommen. 

Die bisher versuchsweise betriebene Verlängerung der BSU-Linie 2 Solothurn – Obergerlafin-
gen nach Zielebach hat gezeigt, dass ein Bedürfnis nach einer ÖV-Erschliessung vorhanden ist. 
Die Kosten dieses Angebotes sind gering und das Angebot weist ein genügendes Kos-
ten/Nutzen-Verhältnis auf. Die Linie soll in die Angebotsstufe 2 aufgenommen werden. 

 

4.5.5 RK Bern-Mittelland 
Keine Änderung 

 

4.5.6 RVK Oberland-West 
Rechtes Thunerseeufer: Entsprechend dem im Jahr 2010 eingeführten Angebot wird der Ab-
schnitt Oberhofen – Gunten der Angebotsstufe 4 zugeordnet. 

 

4.5.7 RK Oberland-Ost 
Der Abschnitt Wilderswil – Gsteigwiler der Linie Interlaken – Wilderswil – Gsteigwiler wird der 
Angebotsstufe 2 zugeteilt. Bedingt durch eine Baustelle im Herbst 2009 mussten alle Kurse von 
Wilderswil nach Gsteigwiler weiterfahren (Halbstundentakt). Die Nachfrage hat sich sehr positiv 
entwickelt.  
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5 Angebot 2010 – 2013 in den Städten Bern, Biel und Thun 
Die Ziffern 5.1 bis 5.4 bleiben unverändert. 

 

5.5 Angebot 2010 – 2013 

5.5.1 Agglomeration Bern 
Der heutige Versuchsbetrieb vermag den Anforderungen der Angebotsverordnung zu entspre-
chen und die Linie Ausserholligen – Niederwangen Erle (Linie 31) soll in die Angebotstufe A 
aufgenommen werden. 

 

5.5.2 Agglomeration Biel 
Keine Änderung 

 

5.5.3 Agglomeration Thun 
Keine Änderung 

 

6 Versuchsbetriebe 
Die Ziffern 6.1 bis 6.3 bleiben unverändert. 

 

6.4 Versuchsbetrieb Jegenstorf – Münchringen - Hindelbank 
Der Regierungsrat hat am 20. Oktober 2010 entschieden, den Versuchsbetrieb nach drei Jah-
ren im Dezember 2010 auslaufen zu lassen, nachdem die Nachfrage die Anforderungen der 
Angebotsverordnung klar nicht erfüllt hat. Entsprechend wird Ziffer 6.4 aufgehoben. 

 

7 Betriebsführung, Sicherheit und Tarifgestaltung 
Die Ziffern 7.1 bis 7.5 bleiben unverändert. 

 

 

8 Finanzielle Auswirkungen 

8.1 Jährliche Kosten 

8.1.1 Vorgaben und Rahmenbedingungen 
Der Angebotsbeschluss 2010 – 2013 basierte auf der Annahme, dass sich der Bund beim regi-
onalen Personenverkehr (RPV) im vollen Umfang seines Mitfinanzierungsanteils beteiligt. Diese 
Mitfinanzierung ist nicht mehr gesichert. Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 11/13 
(KOP) sieht der Bund drei Sparmassnahmen beim RPV vor: 
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1) Teuerungskürzung 2011 – 2013 
Die Teuerungskorrektur ist ein zentrales Element des KOP 11/13. Bei den Abgeltungsausgaben 
des Bundes wurde in den vergangenen Jahren eine Teuerungsrate von 1.5% hinterlegt. Da die 
Teuerung in den letzten Jahren deutlich tiefer war, führte dies zu einer realen Erhöhung der 
Bundesmittel für den öffentlichen Verkehr. Mit der Teuerungskorrektur soll diese Entwicklung 
korrigiert werden. Die Kürzung der anrechenbaren Teuerung für die Jahre 2011-13 führt beim 
regionalen Personenverkehr zu einer Budgetkürzung von rund 13 Mio. Franken pro Jahr. 
Aufgrund der erfreulichen Nachfrageentwicklung musste die Kapazität des öffentlichen Ver-
kehrs in den letzten Jahren zwingend ausgebaut werden. Dass deshalb die Abgeltungsentwick-
lung über dem Teuerungsindex liegt, ist eine logische Konsequenz. Dank der tiefen Teuerung 
konnte der Bund die Ausbauten mitfinanzieren. Das RPV-Budget des Bundes reichte aber in 
den letzten Jahren dennoch nicht, um die volle Mitfinanzierung des Bundes im regionalen Per-
sonenverkehr sicherzustellen. Die Situation, dass sich der Bund nicht oder nur zum Teil an An-
gebotsausbauten und an der Finanzierung von Rollmaterialfolgekosten im regionalen Perso-
nenverkehr beteiligt, wird sich zusätzlich verschärfen. 

2) Erhöhung der Mindestauslastung von 32 auf 100 Personen pro Tag 
Der Bund wollte sich nur noch an der Mitfinanzierung von Linien im Regionalverkehr beteiligen, 
wenn mindestens 100 Personen pro Tag befördert werden. Vom Rückzug des Bundes wären 
schweizweit rund 160 Linien betroffen gewesen, davon 28 Linien im Kanton Bern. Die Konfe-
renz der Kantonsregierungen und der Bundesrat haben sich darauf geeinigt, die Massnahme 
fallen zu lassen. Sie braucht daher nachfolgend nicht berücksichtigt zu werden. 

3) Zinsgarantie Rollmaterial 
Mit der Bundesgarantie erhalten die Unternehmen zinsgünstigere Darlehen. Dies führt zu einer 
Reduktion der Fremdfinanzierungskosten. Diese Zinsersparnisse will der Bund über eine Kür-
zung der Bundesmittel abschöpfen. 
In der bisherigen Planung des zukünftigen Anteils des Kantons an die Abschreibungskosten 
von neuem Rollmaterial hat der Kanton die zinskostenreduzierende Bundesgarantie bereits 
berücksichtigt. Mit der Sparmassnahme wird der Bundesanteil an der Mitfinanzierung von neu-
em Rollmaterial gegenüber der Planung reduziert. 

Gesamtübersicht Sparmassnahmen des Bundes beim Regionalverkehr 2011 – 2014 

Massnahme (in Mio. CHF) 2011 2012 2013 2014

Teuerungskürzung        13.40        13.40        13.40 

Zinsgarantie Rollmaterial          8.00          9.00        12.00 

Total        13.40        21.40        22.40        12.00 
 

Tabelle 1 ÖV-Sparmassnahmen KOP in Mio. Franken  

Die nun vorgesehenen Bundessparmassnahmen treffen den Kanton Bern wie folgt: 

Anteil Kanton Bern 2011 2012 2013 2014

Teuerungskürzung          2.00          2.00          2.00 

Zinsgarantie Rollmaterial          1.40          1.50          2.00 

Total          2.00          3.40          3.50          2.00 
 

Tabelle 2 Anteil Kanton Bern an ÖV-Sparmassnahmen KOP in Mio. Franken 
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8.1.2 Kostenteiler mit Bund und Gemeinden 
Der Bundesmitfinanzierungsanteil im regionalen Personenverkehr ist plafoniert. Die Mitfinanzie-
rung erfolgt nur, bis die sogenannte Kantonsquote erreicht ist. Der Kanton Bern hat in den ver-
gangenen Jahren verschiedentlich RPV-Leistungen ohne Bundesbeteiligung bestellen müssen, 
da die Kantonsquote ausgeschöpft war. Die Situation wird sich mit dem Bundessparprogramm 
KOP verschärfen. Es ist davon auszugehen, dass die Kantonsquote 2011 tiefer sein wird als die 
Quote 2010. Für die Folgejahre wird der Bund nur beschränkt Mittel haben, um Angebotsaus-
bauten und Rollmaterialfolgekosten mitzufinanzieren.  

Das Bundessparprogramm KOP führt dazu, dass die Bundesmittel gegenüber der früheren Pla-
nung reduziert werden. Dies hat zur Folge, dass die nicht mehr zur Verfügung stehenden Bun-
desmittel durch Kanton und Gemeinden kompensiert oder das Angebot reduziert werden muss. 

8.1.3 Kostendeckungsgrad 
Erfreulicherweise hat sich der Kostendeckungsgrad des öffentlichen Verkehrs in den letzten 
Jahren stetig leicht verbessert. Dies insbesondere dank der kontinuierlich steigenden Nachfra-
ge, aber auch dank der von den Transportunternehmungen realisierten Rationalisierungen. Der 
Vergleich der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade der einzelnen Sparten zeigt folgendes 
Bild: 

Kostendeckungsgrad nach Sparte
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Abbildung 1 Kostendeckungsgrad nach Sparten  

Den tiefsten Wert weist die Bahninfrastruktur aus. Die wichtigsten Einnahmen in dieser Sparte 
sind die Trassenpreise, die vom Bund festgelegt werden. Mit den heutigen Trassenpreisen kön-
nen die anfallenden Kosten für Abschreibungen, Unterhalt und Erneuerung nur zu einem klei-
nen Teil gedeckt werden. Die Kostendeckung beim Regionalverkehr liegt im Durchschnitt bei 
38% (Buslinien), respektive 50% (Bahnlinien). Die höchste Kostendeckung weist der Ortsver-
kehr mit rund 61% aus. Der Kostendeckungsgrad über alle Sparten liegt bei rund 47% Prozent. 
Er ist tendenziell steigend. 

In den letzten 14 Jahren konnte das Preis-/Leistungsverhältnis deutlich verbessert werden. Die 
Abgeltungen stiegen weniger stark an als das Angebot, gemessen in Kurskilometern. Die Ab-
geltung pro Kurs-Kilometer reduzierte sich und liegt für die Leistungsvereinbarungen 2010 im-
mer noch rund 5% unter dem Wert von 1997/98. Dies trotz der zwischenzeitlichen Teuerung 
von rund 11%. 
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Entwicklung von Angebot und Abgeltungen
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Abbildung 2 Entwicklung Angebot in Kurskilometern und Betriebsabgeltungen   
Erwartete Kosten / Entwicklung der kantonalen Abgeltungsleistungen 
Die Entwicklung der kantonalen Abgeltungsleistungen muss aufgrund der Sparmassnahmen 
des Bundes und der zum Zeitpunkt des Angebotsbeschlusses noch nicht bekannten Angebots-
änderungen überarbeitet werden. Nebst dem Umsetzungsmehrbedarf und der Lastenverschie-
bung aus dem Sparprogramm KOP des Bundes kommen die im Budget nicht eingestellten Bei-
träge 2010–12 an die Alpar von jährlich 850'000 Franken hinzu (GRB 1875/2010). 

In den Jahren 2010 und 2011 kann das Budget eingehalten werden. Dies dank Sparmassnah-
men bei den Transportunternehmungen sowie einer meist guten Ertragsentwicklung (Tariferhö-
hung im Dezember 2010). 

Der Abgeltungsbedarf wird wie folgt eingeschätzt: 

ÖV-Abgeltungen 2010 - 2013 2010 2011 2012 2013

Abgeltungsbedarf gemäss AGB 2010 - 2013 263.5        264.5        272.0        274.7        

Mehrbedarf für Umsetzung Angebot AGB 2010 - 2013 -0.9           -0.5           5.5            8.8            

Auswirkungen Konsolidierungsprogramm Bund (KOP) 2.0            3.4            3.5            

Abgeltung Alpar 0.9            0.9            0.9            

Abgeltungsbedarf 2010 - 2013 aktualisiert 263.5        266.8        281.8        287.0         
Tabelle 3 ÖV-Betriebsabgeltungen 2010 – 2013 in Mio. Fr. 
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8.1.5 Differenz zum aktuellen Finanzplan 
Zwischen dem aktualisierten Abgeltungsbedarf 2010 – 2013 und den im Budget und Finanzplan 
eingestellten Mitteln ergibt sich eine Differenz von 7.2 Mio. Franken in den Jahren 2012 und 
2013. 

ÖV-Abgeltungen 2010 - 2013 2010 2011 2012 2013

Abgeltungsbedarf 2010 - 2013 aktualisiert 263.5        266.8        281.8        287.0        

Aktuell im Budget & FP eingestellte Mittel 2010 - 2013 263.5        266.8        274.6        279.8        

Abgeltungsmehrbedarf gegenüber aktuellem Finanzplan -            -            7.2            7.2             
Tabelle 4 Differenz Abgeltungsbedarf zu aktuellem Finanzplan 2012 / 2013 in Mio. Fr. 

 

8.1.6 Abgeltungsbedarf 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Angebotsbeschluss 2010 – 2013 wie vor-
gesehen umzusetzen. Dies bedeutet, dass die Abgeltungen im Umfang des Umsetzungsmehr-
bedarfs und des Kompensationsmehrbedarfs aus dem KOP-Sparprogramm des Bundes erhöht 
werden. Zudem werden die Abgeltungen an die Alpar berücksichtigt. 

ÖV-Abgeltungen 2010 2011 2012 2013

Abgeltungsbedarf gemäss AGB 2010 - 2013 263.5        264.5        272.0        274.7        

Mehrbedarf für Umsetzung Angebot AGB 2010 - 2013 -0.9           -0.5           5.5            8.8            

Auswirkungen Konsolidierungsprogramm Bund (KOP) 2.0            3.4            3.5            

Abgeltung Alpar (nicht budgetiert) 0.9            0.9            0.9            

Abgeltungsbedarf 2010 - 2013 aktualisiert 263.5        266.8        281.8        287.0        

Aktuell im Budget & FP eingestellte Mittel 2010 - 2013 263.5        266.8        274.6        279.8        

Abgeltungsmehrbedarf -            -            7.2            7.2              

Tabelle 5 Differenz Abgeltungsbedarf zu aktuellem Finanzplan 2012 / 2013 in Mio. Fr. 

Der Voranschlag 2012 sowie der Finanzplan 2013 müssen gegenüber dem aktuellen Stand um 
7.2 Mio. Franken erhöht werden. 

 

Die Ziffern 8.2 und 8.3 bleiben unverändert  

 

9 Schlussbestimmungen 

Die Ziffern 9.1 und 9.2 bleiben unverändert. 
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9.3 Aufnahme von Versuchsbetrieben ins kantonale Grundangebot 
Ziffer 9.3 wird aufgehoben, da gemäss Artikel 14 ÖVG der Grosse Rat für die Festlegung des 
Liniennetzes des öffentlichen Verkehrs zuständig ist. Diese Kompetenz kann nicht an den Re-
gierungsrat delegiert werden. 

 

Ziffer 9.4 bleibt unverändert. 

 

9.5 Überprüfung der Angebotsverordnung 

9.5.1 Anpassungen wegen geränderter Bundesgesetze und Präzisierungen aufgrund 
der aktuellen Praxis 

Im Zusammenhang mit der Bahnreform sind verschiedene Bundesgesetze angepasst und Ver-
ordnungen neu gegliedert worden. In der AGV sind Verweise auf den Angebotsbeschluss ent-
halten. Dies ist unüblich, da die AGV in der Kompetenz des Regierungsrates, der Angebotsbe-
schluss jedoch in derjenigen des Grossen Rates ist. 

Einzelne Bestimmungen werden aufgrund von Praxiserfahrungen angepasst. 

Im Einzelnen sollen die folgenden Artikel der AGV angepasst werden: 

− Ingress: Aktualisierung der Verweise zur Bundesgesetzgebung und Aufnahme eines gene-
rellen Bezugs zum Angebotsbeschluss  

− Art. 1c: Streichen des Verweises auf den Angebotsbeschluss 
− Art. 2 Abs. 1: Aktualisierung des Verweises auf die Bundesgesetzgebung 
− Art. 3 Abs. 1: Aktualisierung des Verweises auf die Bundesgesetzgebung 
− Art. 5 Abs. 1: Auf den Verweis auf den Angebotsbeschluss kann verzichtet werden 
− Art. 5 Abs. 2 kann gestrichen werden, da sich dieser in der Praxis als unnötig heraus-

gestellt hat. 
− Art. 6 Abs. 4: Aktualisierung des Verweises auf die Bundesgesetzgebung 
− Art. 6 Abs. 5d: Hier ist ein Bezug zur Definition der Zentren gemäss kantonalem Richtplan 

vorgesehen. 
− Art. 9 Abs 1, 2 und 6: Aktualisierung des Verweises auf die Bundesgesetzgebung 
− Art. 9 Abs. 4: Aktualisierung des Bezugs auf das Gesetz über das öffentliche Beschaf-

fungswesen (ÖBG) 
− Art 10 und 11: Wegen neuer Fahrzeugdefinitionen nach EG-Recht und neuer Fahr-

zeugkategorien wie dem 15-Meterbus (Dreiachser) werden die Definitionen der Bus-
kategorien präzisiert: 
• Kleinbusse sind Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis maximal 5 Tonnen (Klasse M2 

gemäss Art. 12 VTS). 
• Midi- und Standardbusse umfassen Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 5 Ton-

nen und einer Länge von maximal 13 Metern. 
• Gelenk- und Megabusse sind Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 13 Metern. 

− Art. 10 und 11: Kleinbusse haben eine kleine Transportkapazität, was dazu führt, dass das 
Ertragspotenzial kleiner ist als bei grösseren Transportmitteln. Die Anforderungen bezüg-
lich Kostendeckungsgrad sind für Kleinbuslinien unrealistisch streng. Daher soll der zu er-
reichende Kostendeckungsgrad bei Kleinbussen um 5 Prozentpunkte (Minimalvorgabe) 
bzw. 10 Prozentpunkte (Zielvorgabe) reduziert werden. Mit dieser Anpassung werden heute 
bestehende Kleinbuslinien, welche meist kleinere Gemeinden erschliessen gesichert. Aus 
den bisherigen Entwicklungen kann gefolgert werden, dass wegen diesen Anpassungen 
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keine zusätzlichen Angebote bestellt werden und die Verringerung der Anforderungen führt 
somit zu keinen finanziellen Folgekosten. 

− Art. 12 Abs. 1: Aktualisierung des Verweises auf die Bundesgesetzgebung 
− Art. 14 Abs. 3: Aktualisierung des Verweises auf die Bundesgesetzgebung 
− Art. 15 Abs. 1: Versuchsbetriebe dauern „in der Regel drei Jahre“ (anstelle „mindestens 

zwei Jahre“). In der Praxis hat sich herausgestellt, dass nach einem Jahr Versuchsdauer in 
den allermeisten Fällen keine verlässliche Aussage über die mittelfristige Nachfrage und 
somit über die Berechtigung des Angebots möglich ist. Nach zwei Jahren sind die entspre-
chenden Aussagen meist möglich, so dass eine Aufnahme ins Grundangebot nach drei 
Jahren die Regel ist. 

9.5.2 Anpassung der Angebotsverordnung (AGV) als Folge der Überprüfung des Nacht-
angebots 

Im Rahmen des Angebotsbeschlusses öffentlicher Verkehr 2010 – 13 hat der Grosse Rat den 
Regierungsrat beauftragt, die bestehenden Nachtangebote und die gesetzliche Praxis im Kan-
ton Bern zu überprüfen. Dabei stellte sich insbesondere die Frage der Betriebszeiten des Ta-
gesangebotes, das gegenwärtig in der Angebotsverordnung Artikel 5 Absatz 3 auf die Zeit zwi-
schen 5.30 und 24.00 Uhr beschränkt wird, sowie der im Nachtangebot (Moonliner) angewand-
ten Tarife.  

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Studie und unter Berücksichtigung der im Rahmen 
der Fachkonsultation eingegangenen Stellungnahmen soll die AGV wie folgt angepasst werden: 
− Art. 5 Abs. 3 wird wie folgt angepasst: "Kurse, welche vor 05.30 Uhr am Bestimmungsort 

ankommen oder diesen Ort nach 01.00 Uhr verlassen, werden vom Kanton in der Regel 
weder bestellt noch abgegolten".  

Das bewährte Nachtlinienangebot soll als Angebot der Transportunternehmungen und der Ge-
meinden weiterhin ohne Abgeltung des Kantons aufrechterhalten bleiben. 

Die Anpassung der AGV hat vorerst keine Auswirkungen auf das Spät- und Nachtangebot. All-
fällige Änderungen oder Angebotsanpassungen werden in kommenden Angebotsbeschlüssen 
dem Grossen Rat vorgelegt. 
 

Ziffer 9.6 bleibt unverändert  

 

9.7 Nachhaltigkeitsbeurteilung 
Die Angebotsbestellung durch den Kanton hat eine ausgesprochen positive Wirkung auf die 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft und stellt eine 
Grundanforderung für den Kanton Bern als Wirtschaftsstandort dar. Dabei wirken sich allerdings 
die hohen Kosten negativ auf die öffentlichen Finanzen und somit auf die Steuerbelastung aus. 
Insgesamt ist die Angebotsbestellung durch den Kanton jedoch für die nachhaltige Entwicklung 
in hohem Masse förderlich, wenn nicht unverzichtbar. 
 

9.8 Auswirkungen auf die Wirtschaft 
Von der Anpassung des Angebotsbeschlusses sind keine grösseren Auswirkungen auf die 
Wirtschaft zu erwarten.  
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10 Antrag 
Aus den dargelegten Gründen beantragen wir, dem beiliegenden Beschlussentwurf zuzustim-
men. 

 

 

11 Beilagen 
– Beschlussentwurf mit Anhängen I und II 

 

Bern, 26. November 2010 BAU-, VERKEHRS- UND 
ENERGIEDIREKTION 
Die Direktorin 
 
 
 
 
B. Egger-Jenzer, Regierungsrätin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 
Aufgrund der Entscheide des Bundes zum Konsolidierungsprogramm und des Grossen Rates 
wurden nachträglich Anpassungen vorgenommen, die auf den nachfolgenden zwei Seiten zu-
sammengestellt sind. 

 

 

 

 



 

Nachträgliche Anpassungen 
 
Ziffer 4.5.5  RK Bern-Mittelland 
Mit der Einführung des Viertelstundentaktes bei der S3 zwischen Belp und Münchenbuchsee 
wird das Angebot des Ortsbusses Belp angepasst. Das Angebot auf der Linie Bahnhof – Riedli 
und auf dem Abschnitt Belp – Rubigen wird leicht erhöht und der Stufe 3 zugeteilt. Die Linien-
führung des Rundkurses Bahnhof – Eissel – Bahnhof wird angepasst und die Linienlänge ver-
kürzt. 

 

Ziffer 8.1.1 Vorgaben und Rahmenbedingungen 
3) Zinsgarantie Rollmaterial 

Aufgrund der erfreulichen Finanzentwicklung beim Bund wurde beschlossen, auf diese Mass-
nahme zu verzichten. Sie braucht daher nachfolgend nicht mehr berücksichtigt zu werden. 

 

Gesamtübersicht Sparmassnahmen des Bundes beim Regionalverkehr 2011 – 2014 

Massnahme (in Mio. CHF) 2011 2012 2013 2014

Teuerungskürzung        13.40        13.40        13.40        13.40 

Total        13.40        13.40        13.40        13.40 
 

Tabelle 1 ÖV-Sparmassnahmen KOP in Mio. Franken  

Die nun vorgesehenen Bundessparmassnahmen treffen den Kanton Bern wie folgt: 

Anteil Kanton Bern 2011 2012 2013 2014

Teuerungskürzung          2.00          2.00          2.00          2.00 

Total          2.00          2.00          2.00          2.00 
 

Tabelle 2 Anteil Kanton Bern an ÖV-Sparmassnahmen KOP in Mio. Franken 

 

Ziffer 8.1.4 Erwartete Kosten / Entwicklung der kantonalen Abgeltungsleistungen 
Der Abgeltungsbedarf wird wie folgt eingeschätzt: 

ÖV-Abgeltungen 2010 - 2013 2010 2011 2012 2013

Abgeltungsbedarf gemäss AGB 2010 - 2013 263.5        264.5        272.0        274.7        

Mehrbedarf für Umsetzung Angebot AGB 2010 - 2013 -0.9           -0.5           5.5            8.8            

Auswirkungen Konsolidierungsprogramm Bund (KOP) 2.0            2.0            2.0            

Abgeltung Alpar 0.9            0.9            0.9            

Abgeltungsbedarf 2010 - 2013 aktualisiert 263.5        266.8        280.4        285.5         
Tabelle 3 ÖV-Betriebsabgeltungen 2010 – 2013 in Mio. Fr. 

Ziffer 8.1.5 Differenz zum aktuellen Finanzplan 
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Zwischen dem aktualisierten Abgeltungsbedarf 2010 – 2013 und den im Budget und Finanzplan 
eingestellten Mitteln ergibt sich eine Differenz von 5.8 Mio. Franken im Jahr 2012 und 5.7 Mio. 
Franken im Jahr 2013. 

ÖV-Abgeltungen 2010 - 2013 2010 2011 2012 2013

Abgeltungsbedarf 2010 - 2013 aktualisiert 263.5        266.8        280.4        285.5        

Aktuell im Budget & FP eingestellte Mittel 2010 - 2013 263.5        266.8        274.6        279.8        

Abgeltungsmehrbedarf gegenüber aktuellem Finanzplan -            -            5.8            5.7             
Tabelle 4 Differenz Abgeltungsbedarf zu aktuellem Finanzplan 2012 / 2013 in Mio. Fr. 

 

Ziffer 8.1.6 Abgeltungsbedarf 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Angebotsbeschluss 2010 – 2013 wie vor-
gesehen umzusetzen. Dies bedeutet, dass die Abgeltungen im Umfang des Umsetzungsmehr-
bedarfs und des Kompensationsmehrbedarfs aus dem KOP-Sparprogramm des Bundes erhöht 
werden. Zudem werden die Abgeltungen an die Alpar berücksichtigt. 

ÖV-Abgeltungen 2010 2011 2012 2013

Abgeltungsbedarf gemäss AGB 2010 - 2013 263.5        264.5        272.0        274.7        

Mehrbedarf für Umsetzung Angebot AGB 2010 - 2013 -0.9           -0.5           5.5            8.8            

Auswirkungen Konsolidierungsprogramm Bund (KOP) 2.0            2.0            2.0            

Abgeltung Alpar (nicht budgetiert) 0.9            0.9            0.9            

Abgeltungsbedarf 2010 - 2013 aktualisiert 263.5        266.8        280.4        285.5        

Aktuell im Budget & FP eingestellte Mittel 2010 - 2013 263.5        266.8        274.6        279.8        

Abgeltungsmehrbedarf -            -            5.8            5.7              

Tabelle 5 Differenz Abgeltungsbedarf zu aktuellem Finanzplan 2012 / 2013 in Mio. Fr. 

Der Voranschlag 2012 muss gegenüber dem aktuellen Stand um 5.8 Mio. Franken, der Finanz-
plan 2013 um 5.7 Mio. Franken erhöht werden. 

  



Auszug a u s dem Protokoll |WW 
des R e g i e m n g s r a t e s 
des Kantons B e r n 

Sitzung vom 12. J a n u a r 2011 B V E C 

0028 . Anpassung d e s B e s c h l u s s e s vom 1. April 
2009 über das Angebot im öffentl icl ien Verkehr 
für die Fahrplanper ioden 2010 bis 2013 
(GRB 2098 /2009 ) 

1. Gegenstand 

Mit dem Angebotsbeschluss vom 1. April 2009 hat der Grosse 
Rat das Angebot und den finanziellen Rahmen für den öffentli­
chen, nicht touristischen Verkehr für die Fahrplanperioden 2010-
2013 festgelegt. Dieser Beschluss soll für die Jahre 2012 und 
2013 wegen neuer beziehungsweise geänderter Rahmenbedin­
gungen teilweise angepasst werden. 

Der Anpassungsbeschluss liegt in der abschliessenden Kompe­
tenz des Grossen Rates. 

2 . Rechtsgrundlagen 

- Eisenbahngesetz des Bundes vom 20, Dezember 1957 (EBG, 
SR 742,101) 6, und 7, Abschnitt 

- Bundesgesetz vom 20, März 1998 über die Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBBG, SR 742,31) 

- Bundesgesetz vom 20, März 2009 über die Personenbeför­
derung (PBG, SR 745,1) 

- Bundesgesetz vom 13, Dezember 2002 über die Beseitigung 
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
{Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG, SR 151.3) 

- Verordnung vom 11, November 2009 über die Abgeltung des 
regionalen Personenverkehrs (ARPV, SR 745,16) 

- Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeför­
derung (VPB, SR 745.11) 

- Fahrplanverordnung vom 11, November 2009 (FPV, SR 745,13) 
- Verfassung des Kantons Bern vom 6, Juni 1993 (BSG 101,1), 

Art, 34 Abs, 2 
- Gesetz vom 16, September 1993 über den öffentlichen Verkehr 

(ÖVG, BSG 762,4) 
- Gesetz vom 27 November 2000 über den Finanz- und Las­

tenausgleich (FILAG, BSG 631,11), Art, 29 
- Verordnung vom 10. September 1997 über das Angebot im 

öffentlichen Verkehr (AGV, BSG 762,412) 
- Verordnung vom 23, August 1995 über die Beiträge der 

Gemeinden an die Kosten des öffentlichen Verkehrs (KBV, BSG 
762,415) 

- Personentransportverordnung vom 17. September 1997 (PTV, 
BSG 764,2) 

- Grossratsbeschluss Berner S-Bahn vom 22, Januar 1991 
- GRB 2098/2009 vom 1, April 2009 über das Angebot im öffent­

lichen Verkehr für die Fahrplanperioden 2010 bis 2013 

3. Al lgemeine Grundsätze Uber das Angebot 
im öffent l ichen Verkehr 

unverändert 

4. Angebot 2 0 1 0 - 2 0 1 3 im regionalen Personen­
verkehr 

4,1-4.4 unverändert 

4,5 Im Wesentlichen wird das heutige Angebot gemäss den Anga­
ben in den Ziffern 4.1-4.4 weitergeführt. Folgende Netzver­
änderungen sind vorzunehmen: 

neue Linien: 
- S-Bahn Luzern: Linie Luzern-Wolhusen-Langnau 
- Buslinie Hellsau-Höchstetten-Willadingen-Koppigen (for­

melle Anpassung, Weiterführung des bestehenden Bür­
gerbusses) 

- Buslinie Solothurn-Obergerlafingen-Zielebach 

Angebotsveränderungen: 
- Aufnahme des Halts Thörishaus Dorf der beschleunigten 

S-Bahnlinie Sl (Thun-)Bern-Flamatt-Fribourg 
- Aufstufung der Buslinie auf dem Streckenabschnitt Ober-

hofen-Gunten 
- Aufstufung der Buslinie auf dem Streckenabschnitt Wil-

derswil-Gsteigwiler 
- Aufstufung der Buslinie auf dem Streckenabschnitt 

Rubigen-Belp 
- Aufstufung der Ortsbuslinie Belp Bahnhof-Riedli 
- Änderung der Linienführung des Stadtbusses Langenthal: 

Lotzwil Unterdorf-Bahnhof Langenthal-Schoren 

wegfallende Linien: 
- Aufhebung des Llnienabschnitts Niederbipp-Wolfisberg 

5. Angebot 2 0 1 0 - 2 0 1 3 in den Agglomerations­
kernen B e r n , Bie l und Thun 

5.1-5.4 unverändert 

5.5 Im Wesentlichen wird das heutige Angebot gemäss den Anga­
ben in den Ziffern 5.1-5.5 weitergeführt. Folgende Netzver­
änderungen sind vorzunehmen: 
- Agglomeration Bern: neue Buslinie 31 Ausserholligen-Nie­

derwangen Erle 

6. Versuchsbet r iebe 

6.1-6.3 unverändert 

6,4 aufgehoben 

7. Betr iebsführung, S icherhe i t und Tari fgestaltung 

unverändert 

8. F inanzie l le Auswi rkungen 

8,1 Der Angebotsbeschluss hat voraussichtlich folgende finanziel­
len Auswirkungen auf die laufende Rechnung (in Mio, Fran­
ken): 

ÖV-Abgeltungen 2010 2011 2012 2013 

Abgel tungszahlungen 
brutto 

263.5 266.8 280.4 285.5 

,/, Gemeindebeiträge 
(Gemeindedrittel) 

-87.8 -88.9 -93.5 -95.2 

Abgeltungszahlungen 
netto zulasten Kanton 
Bern 

175.6 177.9 186.9 190.3 

Änderungen beim Kostenverteilschlüssel zwischen Bund und 
Kanton bleiben vorbehalten. 

8.2-8.3 unverändert 



9, Sch lussbest immungen 

9,1-9.2 unverändert 

9.3 aufgehoben 

9.4 unverändert 

9.5 Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von den beabsichtigten 
Anpassungen der Angebotsverordnung (AGV) 

9.6 unverändert 

Anhang I 

Liniennetzpläne für die RVK 1-6 

Anhang II 
Tabellen der Linien des Ortsverkehrs 

An den Grossen Rat 

Für getreuen Protokollauszug 

Der Staatsschreiber; Nuspliger 

Wom Grossen Rat genehmigt 
Bem, den ¥• ^^^^'^ z^-/-^ 

m Nam©« des iaf ' 
Der PräsideJ Der Sta.3tsschie.iber. 
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Säriswil 

Gurbrü 

Golaten 

Schönbühl 

Burgdorf 

30.464 Fraubrunnen 

Unterzollikofen 

* 

30.130 

30.131 

30.621 

30.340 

30
.3

21
 

30.321 

30.165 

30.165 

Flughafen 

Rubigen 

30
.10

4 

Lyss 

30.108 

20
.54

8 

30.160 

30
.1

60
 

 

Niedermuhlern 

Niederscherli 
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330 

Rüfe
na

ch
t 

30
.7

94
 

Worb-SBB 

Thun 

Kon
olf

ing
en

 

Oberthal 

Zäziwil 

30
.2

61
 

340 

34
0 

Arni 

Utzigen 

Obermoos  

30
.7

82
 

30.781 

Bäriswil  

30
.79

1 

30.794 

30
1 

30.793 

30
.88

3 

Solothurn 

31.045 

31.044 

Obe
rdi

es
sb

ac
h 

30
.47

2 
305 

20
.12

1 

30.541 

Bümpliz Bern 

Ostermundigen 

Bremgarten 

Wabern 

Köniz 

Bolligen 

Muri 

Albligen 

Hinterkappelen 

30
2 

Hindelbank 

Krauchthal 

Ittigen 

Worblaufen 

Hasle -Rüegsau 

Brünnen 

30
.5

50
 

30
.5

60
 

Thörishaus Dorf

1 

2 

3 

4 ≥ 40 

Fahrplanfeld Tableau-horaire 30.106 

Ortsbus * 

Agglomerations- 
kern 

Bus Stufe 
Niveau 

Kurspaare/Tag 

courses/jour 

Regionalzug 
Chemin de fer RE avec arrêt 

RE mit Halt 
Paires de 

Grenze der RVK Limite de la CRT 

Bus local 

Noyaud d’agglo- 
mération 

4 - 15 

16 - 25 

26 - 39 



Konolfingen 

31.044 
31.045 

Innereriz 

31
.04

3 
Schwarzenegg 

Teuffenthal 31.033 

Bern 

34
0 

301 

303 

Heiligenschwendi 

31.031 

Sigriswil 

31.025 

31. 021 

Bern 

Grundbach 

Thierachern 

Blumenstein 

Stocken 

31
.05

6 

31
. 05

3 

31
.05

0 

31
.00

3 

31
.05

5 

Interlaken-West 

31
.0

01
 

Wimmis 320 
Krattigen 

Aeschi 

Aeschiried 

31.061 

Spiez* 

Reichenbach 

Kiental 

31.220 Diemtigen 

Grimmialp 

Oey
-D

iem
tig

en
 

31
.2

60
 

32
0 

Boltigen 

Zweisimmen 

20.260 Bulle 

Montreux 
Turbach 

Lauenen 

S
aa

ne
n 

Gsteig 

12
0 

31.281 
Lenk 

Simmenfälle 

Bühlberg 

12.182 Gsta
ad

 

12.181 

12
.1

80
 

Adelboden 

31
.2

30
 

31.230 

Kandersteg 

Süderen 

Frutigen 

31
.2

83
 

Heimenschwand 
31.232 

12
0 

Riggisberg 

Schönried 

12
.18

0 

Reutigen Faulensee 

Beatenbucht Beatenberg 

22.11.2010

Erlenbach 

Fahrni 

31.053 

Seft
ige

n 

31.041 31. 041 

31. 050 

 
Watt

en
wil 

31.050 

31
.06

5 

31
.2

10
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Les Diablerets 

31.241

Brig 

330 

 

Mülenen 

Sunnbüel 

Gurzelen 31
.05

7 

Uete
nd

orf
 

Gunten 

Oberhofen 

Hilterfingen 

31
.23

2

31.066

Steffisburg 

Thun 

2355 

Bus Stufe 
Niveau 

Kurspaare/Tag 

courses/jour 

1 

2 

3 

4 

Regionalzug 
Chemin de fer RE avec arrêt 

RE mit Halt 
Paires de 

4 bis 15 

16 bis 25 

26 bis 39 

40 oder mehr 

Fahrplanfeld Tableau-horaire 31.001 

Ortsbus * 
Grenze der RVK Limite de la CRT 

Bus local 

Agglomerations- 
kern 

Noyaud d’agglo- 
mération 



Luzern 

Reuti 

Innertkirchen Gadmen 

Guttannen 
Unterbach 

Meiringen 

Brünig-Hasliberg 

Axalp 

Brienz 
474 

31.152 

31.151 

24
80

.1 

47
0 

31.171
47

0 

Hab
ke

rn 

Ringgenberg 

Iseltwald 

Bea
ten

be
rg 

Beatenbucht 

In
te

rla
ke

n-
O

st
 

Int
erl

ak
en

-W
es

t 

Wilderswil 

Gsteigwiler 

Thun 

Spiez 

31.102 

31.103 
320 

2355 

31.021 31
.1

01
 

31
.10

6 

31.105 

31.105 

311/312 

312 
Grindelwald 

Itramen 

31
.12

4 

Zweilütschinen 

Isenfluh 

Lauterbrunnen 
Wengen 

Mürren Stechelberg 

311 

2460 

313 

31
.1

41
 

31.142 

31.172

31
1 

Geissholz 

31
.17

4 31.174 

Brienzwiler 

Oberer   
Gletscher

22.11.2010

Saxeten 

* 

31
.11

1  

Bön
ige

n 

31.151 

Angebotskonzept 2010-13, Soll-Zustand 
RK Oberland-Ost

Schéma d’offre 2010-13, situation prévue 
CR Oberland-Est

Oberried 

31
.12

1 

Bus Stufe 

Niveau 

Kurspaare/Tag 

courses/jour 

1 

2 

3 

4 

Regionalzug 
Seilbahn 
Chemin de fer 
Funiculaire 

RE avec arrêt 

RE mit Halt 

Paires de 

4 bis 15 

16 bis 25 

26 bis 39 

40 oder mehr 

Fahrplanfeld Tableau-horaire 31.103 

Ortsbus * 
Grenze der RVK Limite de la CRT 

Bus local 



Anhang 2 
Annexe 2  

Ortsbus (auf Karte mit * bezeichnet) 
Bus local (désigné par * sur la carte) 
 
 Linie 

Ligne 
Linienbezeichnung 

Désignation 
Angebotsstufe 
Niveau d’offre 

Moutier Gare – Hôpital – Patinoire   1 

 Gare – Rouges 
Champs/Chantemerle 

 2 

 Gare – Sur Menué  1 

Langenthal Gaswerk – Bahnhof – Spital  4 

 Schoren – Bahnhof – Lotzwil Unter-
dorf 

 3 

Burgdorf Bahnhof – Oberstadt – Steinhof – 
Bahnhof 

461 4 

 Gyrischachen – Bahnhof – Meiefeld 463 4 

Langnau Bahnhof – Hasenknubel 281 2 

 Bahnhof – Hüselmatt 281 1 

Münsingen Schlaufe Spital 161 1 

 Schlaufe Sonnhalde 162 3 

 Schlaufe Brückreuti – Erlenau 163 3 

 Schlaufe Klinik – Walke 163 3 

Belp Bahnhof – Riedli – Bahnhof 331 3 

 Rundkurs Bahnhof – Eissel – 
Bahnhof 

332 3 

 Bahnhof – Hühnerhubel 333 1 

Zollikofen Unterzollikofen – Hirzenfeld 34 4 

Spiez Spiez – Hondrich – Spiezwiler  1 

Interlaken Unterseen – Interlaken West – 
Matten – Interlaken Ost 

 2 

 
 

 Stufe Kurspaare / Tag 
 Niveau Paires de courses / jour 
 1 4 bis 15 
 2 16 bis 25 
 3 25 bis 39 
 4 40 oder mehr 

DOCP-#141992-v3-Angebotsbeschluss_2010-13_Anhang_II_Ortsbusse_dt_frz.DOC 



Stadt Bern 
Ville de Berne 
 
Linie 
Ligne 

Linienbezeichnung
Désignation 

Betriebsart 
Mode de transport 

Angebotsstufe 
Niveau d’offre 

Bern – Brünnen S5 / S51 / S52 Bahn B 

Bahnhof – Weissenbühl 3 Tram C 

Fischermätteli – Bahnhof – Gümligen 
(– Worb) 

6 Tram B 

Bümpliz – Bahnhof – Ostring 7 Tram C 

Brünnen – Bahnhof – Saali 8 Tram C 

Wabern – Bahnhof – Guisanplatz – Wank-
dorf 

9 Tram C 

Ostermundigen – Bahnhof – Köniz Schliern 10 Bus C 

Insel – Bahnhof – Neufeld P+R 11 Trolleybus C 

Länggasse – Bahnhof – Zentrum Paul Klee 12 Trolleybus C 

Gurten-Gartenstadt – Köniz Zentrum 16 Bus A 

Bahnhof – Köniz Weiermatt 17 Bus C 

Elfenau – Bahnhof – Blinzern 19 Bus B 

Bahnhof – Wankdorf 20 Trolleybus C 

Bahnhof – Bremgarten 21 Bus B 

Wylergut – Breitenrain 26 Bus A 

Niederwangen – Weyermannshaus 27 Bus A 

Eigerplatz – Ostermundigen – Wankdorf 28 Bus A 

Niederwangen Bahnhof – Köniz – Kleinwa-
bern Lindenweg 

29 Bus B 

Bahnhof – Marzilistrasse – Bahnhof 30 Bus -- 

Ausserholligen – Niederwangen Erle 31 Bus A 

Bremgarten – Worblaufen 33 Bus A 

Zollikofen – Worblaufen – Breitenrain – 
Bärengraben 

36 Bus A 

Kappelisacker – Guisanplatz– Egghölzli (– 
Allmendingen / Gümligen) 

40 Bus A 

Kappelisacker – Markuskirche – Breitenrain 41 Bus A 

Ittigen Talgut – Kappelisacker 43 Bus A 

Bolligen – Ostermundigen – Gümligen 44 Bus A 

Bolligen – Habstetten 46 Bus A 

Bolligen – Lutertal/Lindenburg 47 Bus A 

Bern Bahnhof – Güterbahnhof – Bethlehem 
– Hinterkappelen (Kappelenring / Schloss-
matt) 

101 Bus B 

 
 Stufe Kurspaare / Tag 
 Niveau Paires de courses / jour 
 A wengier als 60 
 B 60 bis 120 
 C mehr als 120 



Stadt Biel 
Ville de Bienne 
 
Linie 
Ligne 

Linienbezeichnung
Désignation 

Betriebsart 
Mode de transport 

Angebotsstufe 
Niveau d’offre 

Eisbahn/Patinoire – Bahnhof/Gare – 
Vorhölzli 

1 Trolleybus C 

Schiffländte/Débarcadère – Bahnhof/Gare 
– Centre Boujean – Mett SBB/Mâche CFF 
– Bahnhof/Gare 

2 Bus A 

Nidau – Bahnhof/Gare – Löh-
re/Mauchamp 

4 Trolleybus C 

Mösliacker/Petit-Marais – Bahnhof/Gare 5 Bus B 

Bahnhof/Gare – Schulen Linde/Ecoles 
Tilleul 

6 Bus B 

Spital/Hôpital – Bahnhof/Gare 5/6 Bus C 

Bahnhof/Gare – Goldgrube/Mine-d’Or 7 Bus A 

Bahnhof/Gare – Mooswäldli 7/8 Bus C 

Mooswäldli – Brügg Bahnhof 7 Bus A 

Mooswäldli – Port – Nidau/Port Lohn-
gasse 

8 Bus B 

Bahnhof/Gare – Fuchsenried 8 Bus B 

Bahnhof/Gare – Vingelz/Vigneules – Al-
fermée 

11 Bus A 

 
 
Stadt Thun 
Ville de Thoune 
 
Linie 
Ligne 

Linienbezeichnung
Désignation 

Betriebsart 
Mode de transport 

Angebotsstufe 
Niveau d’offre 

Bahnhof – Gwattzentrum 1 Bus B 

Bahnhof – Steffisburg 1 Bus B 

Bahnhof – Neufeld – Schorenfriedhof 2 Bus B 

Bahnhof – Allmendingen 3 Bus B 

Bahnhof – Alte Bernstrasse 3 Bus B 

Bahnhof – Lerchenfeld 4 Bus B 

Bahnhof – Dürrenast – Schorenfriedhof 5 Bus B 

Bahnhof – Westquartier 6 Bus B 
 
 
 

 Stufe Kurspaare / Tag 
 Niveau Paires de courses / jour 
 A wengier als 60 
 B 60 bis 120 
 C mehr als 120 
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